Hausordnung

des Emil-von-Behring-Gymnasiums in Großhansdorf

Vorbemerkung

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Hausmeister und Sekretärinnen verbringen viele Tage des Jahres in der Schule. Sie alle sollen sich hier wohlfühlen. Dazu gehören Rücksichtnahme, Respekt und Toleranz, die für ein sinnvolles Arbeiten und ein reibungsloses Zusammenleben in der Schulgemeinschaft unerlässlich sind.

Es ist notwendig, dass sich alle Beteiligten auf Regeln verständigen, die sie dann auch einhalten. Verstöße gegen diese Regeln ziehen sinnvollerweise Sanktionen nach sich, die im Anhang näher aufgeführt sind.
 

Sicherheit

1. Jeder hat sich im Gebäude und auf dem Schulgelände so zu verhalten, dass er andere nicht belästigt und sich und andere nicht gefährdet. So sind z. B. Rennen und Toben im Gebäude verboten.

2. Wegen der Unfallgefahr ist das Werfen mit Gegenständen jeglicher Art untersagt. Ballspielen ist nur auf den Höfen und nur in angemessener Form erlaubt.

3. Das Mitbringen bzw. Benutzen von Gegenständen, die andere gefährden, bedrohen oder belästigen, ist untersagt.

4. Unfälle während der Schulzeit und auf dem Schulweg sind in jedem Fall umgehend im Sekretariat zu melden.

5. Bei Feueralarm ist das Schulgebäude sofort zu verlassen. Dies muss ruhig und umsichtig geschehen. Es gelten die Sicherheitsbestimmungen, die in allen Unterrichtsräumen aushängen.

6. Die Feuertreppen (Turm 5) dürfen nur im Gefahrenfall betreten werden. 


Sauberkeit, Ordnung und Umweltschutz

1. Aus ästhetischen und hygienischen Gründen muss jeder dazu beitragen, das Schulgebäude und das Schulgelände sauber zu halten. Insbesondere Waschräume und Toiletten sind ordentlich zu hinterlassen.

2. Für die Sauberkeit der Klassenräume ist die ganze Klasse verantwortlich. Der anfallende Müll wird in Altpapier, DSD- und Restmüll getrennt. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 11 entleeren den vorgetrennten Müll aus den Unterrichtsräumen eigenständig in die Mülltrenninseln.

3. In der kalten Jahreszeit wird nur kurz und kräftig gelüftet. Wenn die Raumbeleuchtung nicht benötigt wird, ist sie auszuschalten.

4. Bücher und Inventar sind pfleglich zu behandeln. Bei Zuwiderhandlung verlangt die Schule eine Reparatur bzw. Ersatz.
 

Unterrichtszeit

1. Der Unterricht beginnt und endet pünktlich.

2. Trifft eine Lehrkraft nicht rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn ein, so verständigen die Klassensprecherinnen und Klassensprecher nach 5 Minuten das Sekretariat.
 

Pausen

1. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich der Beaufsichtigung durch die Lehrkräfte nicht entziehen.

2. Zu Beginn der großen Pausen verlassen die Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsräume und begeben sich auf dem kürzesten Weg auf Hof I, Hof II, in eine Pausenhalle oder das Forum. Der Aufenthalt in der Lindenallee ist nur zwischen der Schranke bei der Sporthalle und dem Zugang zu Hof I gestattet. Die Gemeindebücherei darf besucht werden. Der Hof III und der Oberstufenraum sind den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe vorbehalten.

3. Die Unterrichtsräume werden in den großen Pausen in der Regel abgeschlossen.

4. Haben die Schülerinnen und Schüler vor oder nach einer großen Pause in einem anderen Raum Unterricht, so nehmen sie bereits zu Beginn der Pause ihre Materialien mit.


Freistunden und Schulschluss

1. In den Freistunden bzw. vor und nach dem Unterricht dürfen Schülerinnen und Schüler sich im Schulgebäude bzw. auf den Höfen aufhalten, ohne den laufenden Unterricht zu stören. 

2. Ein Verlassen des Schulgeländes in Freistunden und in Pausen ist nur den Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern (bei nicht Volljährigen nur mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern) gestattet. Beim Verlassen des Schulgeländes erlischt in der Regel der Versicherungsschutz durch die Unfallkasse Schleswig-Holstein.
  

Fahrzeuge

1. Fahrräder werden an den dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt und gesichert. Bei ungesicherten Fahrrädern erlischt der Versicherungsschutz. 

2. Die Fahrradunterstände dürfen nur zum Abstellen und Abholen der Fahrräder betreten werden.

3. Aus Sicherheitsgründen ist das Fahren auf den Pausenhöfen nicht erlaubt. Ausgenommen sind die Fahrwege zu den Fahrradständern.

4. Motorfahrzeuge dürfen nur auf den für sie ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Das Befahren des inneren Schulgeländes (ab Schranke) ist nicht gestattet. Ausnahmegenehmigungen erteilen Schulleitung oder Hausmeister. 

 

Drogen

Auf Grund der neuen Erlasslage und des Schulkonferenzbeschlusses muss die Hausordnung an dieser Stelle durch die Schulkonferenz neu beschlossen werden. Bis dahin gilt der Erlass als übergeordnetes Recht.

Klaus Müller, Schulleiter – 24.04.2006

 

Information

1. Die Schulleitung informiert die Schülerschaft durch Aushänge an Informationsbrettern in der großen Pausenhalle und/oder direkt durch Lehrkräfte. 

2. Aushänge, die nicht von Lehrkräften des EvB bzw. im Auftrag der Schulleitung tätigen Personen vorgenommen werden, müssen vorher der Schulleitung zur Genehmigung vorgelegt werden.

Diese Hausordnung und die Sicherheitsbestimmungen bei Feueralarm werden zu Beginn jeden Schuljahres in allen Klassen bekannt gegeben.
 

Die Hausordnung wurde von der Schulkonferenz am 25. Februar 2003 beschlossen. Sie tritt mit Wirkung vom 01. April 2003 in Kraft. 

Die Hausordnung vom 01. August 1992 tritt mit Wirkung vom 31. März 2003 außer Kraft.


Großhansdorf, 03.03.2003

gez. Klaus Müller

Schulleiter

